
Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 22. Jänner 1975 betreffend 

ein Abkommen zildschen der Republik Österreich und der Volksrepublik 

FeIen zur VermeiChmg der DoppelbeE;teuerung auf dem Gebiete der 
"'t ?4' - rl V" ~):;euern vom .t.lIlKommen unI.) vom ermogen 

Das gegenständliche Abkommen folgt in seinem formalen Aufbau 

1m ,.resentlichen dem vom l?iskalkomi tee der OEeD ausgearbeiteten 

l'1usterabkornmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Einkommens 

und VermBgens~ Die Doppelbesteuerung wird daher in beiden staaten 
rr'y'lq 1I'1t1 Q ~ 1-:'71 -i {""o.'O r, r..t .rl."11,,",,-.l.. he ~.a"; +-J' ~t d ß dl' e e;"" zelT1 en Bes+eue'l'-'"I'IlI"f'>C-~)_, __ , __ .~ ___ ,~_.c __ .,,~.~.~_., ___ ~_o."'_'_4_~_,_".,_1 _~ '~-~-'-'-'--D' a ..LÜ U v .!· ..... ~ö'" 

objekte jeweils einem der heiden Vertragsstaaten zur ausschließ

lichen Besteuerung zugeteilt werden (Befreiungsmethode). Nur im 

E'all von Di videnöen wird die Doppc'llbesteuerung nach der sogenannten 

n Amt3(''o:nl):"! c'trlOde fl d;:jdurch be se itigt, daß der Wohnsitzstaat des 

Empfängers der Einkünfte verpflichtet ist, die im anderen Ver

tragsstaat erhobene Steuer auf seine eigene Steuer anzurechnen. 

Dem Nationalrat E:rschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

dAS vorliege:~Jden Abkorrr:nens die Erlassung von besonderen Bundes
gesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Uberflihrung des Ver

tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlicho 

Der FinanzausschuB hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

S:i.tzung vom 28. Jänner 1(j?5 j.D Verhandlung genommen und einstimmig 

sehlossen, ö.em Hohen H.ause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

Als Ergel~n:i.s seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 

den Antr.~1~ der Bundesrat wolle beschl leßen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 22. Jänber 1975 be

I'reffend ein Abko:mnen zvdschen der Republik österreich und der Volks

re0~blik Polen z~r Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 

der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, wird kein Einspruch 

,,!ien, am 28. Jänner 1975 

Hermine K ~ ban e k Sei d 1 

Obm.8)1n 
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